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203010 
Verordnung 

über die FestIegung 
der Zahl der Ausbildungsplätze 

im Vorbereitungsdienst 
und das Zulassungsverfahren 

Vom 4. Juli 1998 

Aufgrund des § 3 a Abs. 8 des Lehrerausbildungsgeset­
zes (LABG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Juni 1989 (GV. NW. S. 421), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 9. Juni 1998 (GV. NW. S, 428), wird verordnet: 

§ 1 
Ausbildungskapazitäten 

(1) Das Ministerium für Schule und Weiterbildung, 
Wissenschaft und Forschung ennittelt jährlich die Ge­
samtzahl der Ausbildungsplätze im Vorbereitungsdienst, 
die Zahl der Ausbildungsplätze für die Lehrämter sowie 
gegebenenfalls die Zahl der Ausbildungsplätze in be­
stimmten Fächern einzelner Lehrämter und legt sie fest. 
Dabei ist die Ausbildungskapazität der Studienseminare 
und die Kapazität der Ausbildungsschulen soweit auszu­
schöpfen, daß eine sachgerechte Ausbildung noch ge­
währleistet werden kann. 

(2) Die Ausbildungskapazität der Studienseminare 
richtet sich nach dem Raum- und Personalbestand der 
Studienseminare sowie nach der nach Maßgabe des 
Haushalts bestimmten durchschnittlichen Höchstzahl 
der Ausbildungsplätze für Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter in Fachseminaren und Hauptsemina­
ren. Die Ausbildungskapazität der Schulen richtet sich 
nach der Belastbarkeit der Schule durch den Ausbil­
dungsunterricht, der etwa 15 Prozent des insgesamt 
erteilten Unterrichts nicht überschreiten soll, sowie nach 
dem durch den selbständigen Unterricht der Lehramts­
anwärterinnen und Lehramtsanwärter zu deckenden 
Unterrichtsbedarf. 

(3) Die Ausbildungsplätze, die insgesamt im Vorberei­
tungsdienst zur Verfügung stehen, verteilen sich auf die 
Lehrämter unter Berücksichtigung des Verhältnisses des 
erteilten Unterrichts und des Unterrichtsbedarfs der 
Lehrämter. 

§ 2 
Grundsätze des Zulassungsverfahrens 

(1) Zulassungsverfahren können sich jeweils auf ein­
zelne Lehrämter oder auf Fächer einzelner Lehrämter 
beziehen. 

(2) Ein Zulassungsverfahren wird durchgeführt, wenn 
die Zahl der Bewerbungen die Zahl der Ausbildungs­
plätze 

- im Lehramt Primarstufe um mehr als 10 Prozent 
- im Lehramt Sekundarstufe I um mehr als 15 Prozent 
- im Lehramt Sekundarstufe TI um mehr als 15 Prozent 
- im Lehramt Sonderpädagogik um mehr als 10 Prozent 

übersteigt. Bewerberinnen und Bewerber mit den Lehr­
ämtern für die Sekundarstufe TI und die Sekundarstufe I 
werden dem Lehramt für die Sekundarstufe II zugerech­
net. 

(3) Sofern die Zahl der Ausbildungsplätze in einem 
Fach eines Lehramtes aus Kapazitätsgründen beschränkt 
ist, wird ein Zulassungsverfahren unter der Vorausset­
zung durchgeführt, daß die Zahl der fachbezogenen 
Bewerbungen in einem Lehramt die festgelegte Zahl der 
Ausbildungsplätze um mehr als 10 Prozent übersteigt. 

(4) In dem Zulassungsverfahren werden die Bewerbe­
rinnen und Bewerber nach Maßgabe der Vorschriften der 
§§ 3 bis 6 ausgewählt. 

§ 3 
Auswahl nach Bedarf 

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die in einem Fach 
ausgebildet werden wollen, für das in einem Lehramt ein 

dringender Bedarf besteht, erhalten im Rahmen der 
Quote (bis zu 10 Prozent der Gesamtzahl der Ausbil­
dungsplätze) vorab einen Ausbildungsplatz. 

(2) Die Fächer des dringenden fachlichen Bedarfs stellt 
das Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissen­
schaft und Forschung je Lehramt fest und bestimmt 
jeweils die Größenordnung im Rahmen der Quote. 

(3) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewer­
ber mit einem Fach des dringenden fachlichen Bedarfs 
die je Lehramt festg€'legte Zahl der Ausbildungsplätze, 
werden unter Beachtung des § 8 Abs. 4 LBG die 
Ausbildungsplätze nach der Rangfolge der Gesamtnoten 
vergeben. Bei gleicher Gesamtnote entscheidet eine et­
waige Wartezeit. Im übrigen entscheidet das Los. 

(4) Wird die Zahl der vorab zu vergebenden Ausbil­
dungsplätze nicht voll in Anspruch genommen, so werden 
die verbleibenden Plätze nach § 4 vergeben. 

§ 4 
Auswahl nach Qualifikation 

(1) Bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
nach der Qualifikation ist die Gesamtnote der Ersten 
Staatsprüfung zugrunde zu legen. Im Falle von zwei 
Ersten Staatsprüfungen wird eine einheitliche Gesamt­
note aus der durch zVlei geteilten Summe der Gesamtno­
ten beider Staatsprüfungen gebildet. 

(2) Im Falle von Prüfungen, die als gleichwertig aner­
kannt werden, setzt die Anerkennungsbehörde eine ent­
sprechende Gesamtnote fest. 

(3) Unter mehreren Bewerberinnen und Bewerbern mit 
gleicher Gesamtnote entscheidet unter Beachtung des § 8 
Abs. 4 LBG die Wartezeit. Im übrigen entscheidet das 
Los. 

§ 5 
Auswahl nach Wartezeit 

(1) Bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
nach der Wartezeit werden die Ausbildungsplätze im 
Rahmen der verfügbaren Quote in der Rangfolge der 
Häufigkeit ihrer berücksichtigungsfähigen Bewerbungen 
bei der Ausbildungsbehörde vergeben. Jeweils zwölf 
Monate der nach § 3 a Abs. 6 und 7 LABG zu berücksichti­
genden Zeiten gelten als eine Bewerbung. 

(2) Bei gleichem Rang von Bewerberinnen und Bewer­
ber werden unter Beachtung des § 8 Abs. 4 LBG die 
Ausbildungsplätze in der Rangfolge ihrer Gesamtnoten 
vergeben. Im übrigen entscheidet das Los. 

§ 6 
Auswahl 

nach Härtegesichtspunkten 

(1) Bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
nach Härtegesichtspunkten werden die Ausbildungs­
plätze im Rahmen der verfügbaren Quote in der Rang­
folge des Grades der mit einer Ablehnung der Bewerbung 
verbundenen außergewöhnlichen Härte vergeben. Eine 
außergewöhnliche, insbesondere soziale Härte liegt vor, 
wenn die Ablehnung des Zulassungsantrages für die 
Bewerberin oder den Bewerber mit Nachteilen verbun­
den wäre, die bei Anlegen eines strengen Maßstabes über 
das Maß der mit der Ablehnung üblicherweise verbunde­
nen Nachteile erheblich hinausgehen. 

(2) Eine außergewöhnliche Härte kann im Einzelfall 
insbesondere vorliegen, wenn die Bewerberin oder der 
Bewerber 

1. schwerbehindert oder im Sinne des Schwerbehinder­
tengesetzes gleichgestellt ist, 

2. aus gesetzlicher oder sittlicher Verpflichtung einem 
nach § 2 des Bundeskindergeldgesetzes zu berücksich­
tigendem Kind oder einer nicht erwerbsfähigen ande­
ren Person überwiegend Unterhalt leistet. 
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§ 7 
Durchführung des 

Zulassungsverfahrens für Fächer 

Im Falle der Festlegung der Zahl der fachbezogenen 
Ausbildungsplätze eines Lehramtes werden unter Beach­
tung des § 8 Abs. 4 LBG Ausbildungsplätze in der 
Hangfolge der Gesamtnoten der Bewerberinnen und 
Bewerber vergeben. Im Falle der Ranggleichheit der 
Gesamtnoten entscheidet die Wartezeit. Im übrigen ent­
~ cheidet das Los. 

§ 8 
Nachrückverfahren 

Ausbildungsplätze, die von zugelassenen Bewerberin­
nen und Bewerbern nicht in Anspruch genommen wer­
den, werden an die ranghöchste Bewerbenn oder den 
ranghöchsten Bewerber des jeweiligen Lehramts oder des 
jeweiligen Fachs vergeben, die oder der den Vorberei­
tungsdienst unverzüglich antreten kann. 

§ 9 
Folgen des Nichtantritts 
im Vorbereitungsdienst 

Bewerberinnen und Bewerber, die nach Durchführung 
eines Zulassungsverfahrens den Vorbereitungsdienst 
ohne triftigen Grund nicht antreten, werden in einem 
etwaigen Zulassungsverfahren des nächsten Einstel­
lungstermins nicht berücksichtigt. 

§ 10 
Inkrafttreten 

Die Rechtsverordnung tritt am 1. August 1998 in Kraft. 
Sie findet erstmalig auf den Ausbildungsjahrgang An­
wendung, der zum 1. Februar 1999 in den Vorbereitungs­
dienst eintritt. 

Düsseldorf, den 4. Juli 1998 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung, 
Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gabriele Behler 

- GV. NW. 1998 S. 476. 

Verordnung 
zur Bestimmung der für die Verfolgung 

und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach dem Transplantationsgesetz 

zuständigen Behörden 
Vom 7. Juli 1998 

Aufgrund des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma­
ehung vom 19. Februar 1987 (BGB!. I S. 602), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1997 (BOB!. I 
ß. 3039) , wird verordnet: 

§ 1 

Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 20 Transplantationsgesetz 
'10m 5. November 1997 (BGB!. I S. 2631) wird den 
Bezirksregierungen übertragen. 

§2 

Diese Verordmmg tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 7. Juli 1998 

(L.S.) 

223 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Der MinisterpräSident 

Wollgang Clement 

Die Ministerin für Frauen, 
Jugend, Familie und Gesundheit 

Birgit Fischer 

Der Minister für 
Inneres und Justiz 

Fritz Behrens 

- GV. NW. 1998 S. 477. 

• 

.. Verordnung 
zur Anderung der Verordnung 

über die Gleichwertigkeit 
von Vorbildungsnachweisen mit dem Zeugnis 

der Hochschulreife 
(Qualifikationsverordnung - QVO) 

Vom 18. Juni 1998 

Aufgrund des § 65 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die 
Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen (Uni ver­
sitätsgesetz - UG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. August 1993 (GV. NW. S. 532), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 1. Juli 1997 (GV. NW. S. 213), wird 
verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung über die Gleichwertigkeit von Vorbil­
dungsnachweisen mit dem Zeugnis der Hochschulreife 
(Qualifikationsverordnung - QVO) vom 22. Juni 1983 
(GV. NW. S. 260), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
22. August 1990 (GV. NW. S. 437), wird wie folgt geändert: 

In § 4 Nr. 3 werden die Wörter "mit einer Fachhoch­
schulreife" gestrichen. 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrerVerkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 18. Juni 1998 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung, 
Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gabricle Behler 

- GV. NW. 1998 S. 477. 
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237 
Bekanntmachung 

des Verwaltungsabkommens 
über die Erledigung von Aufgaben 
nach dem Gesetz über den Abbau 

der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Land Nordrhein-Westfalen 
Vom 14. Juli 1998 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 
4.112. Juni 1998 mit dem Bundesministerium der Finanzen 
ein Verwaltungsabkommen geschlossen, in dem das am 
15. Januar/23. Februar 1990 (GV. NW. S. 242) geschlossene 
Verwaltungsabkommen geändert wurde. 

Das Verwaltungsabkommen wird nachfolgend be­
kanntgegeben. 

Düsseldorf, den 14. Juli 1998 

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) Wolfgang Clement 

Änderung des Verwaltungsabkommens 
über die Erledigung der Aufgaben 
nach dem Gesetz über den Abbau 

der Fehlsubventionierung im WoJmungswesen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Land Nordrhein-Westfalen 

Das zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertre­
ten durch das Bundesministerium der Finanzen, und dem 
Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Mini­
sterpräsidenten, dieser vertreten durch den Minister für 
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr, abgeschlossene 
Verwaltungsabkommen vom 15. Januar 1990/23. Februar 
1990 (GV. NW. S. 242), zuletzt geändert durch' das 
Verwaltungsabkommen vom 10. Juni 1996/23. Mai 1996 
(GV. NW. S. 349), wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 1 Satz 1 werden die Worte 
"Oberfinanzdirektionen Köln und Münster" durch die 
Worte "Oberfinanzdirektion Köln" ersetzt. 

2. Die Änderung tritt am 1. August 1998 in Kraft. 

Bann, den 12. Juni 1998 

Bundesministerium der Finanzen 

1m Auftrag 

Baldus 

Düsseldorf, den 4. Juni 1998 

600 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 

Namens des Ministerpräsidenten 

Der Minister für Bauen und Wohnen 

1m Auftrag 

Krupinski 

- GV. NW. 1998 S. 478. 

.. Verordnung 
zur Ubertragung von Aufgaben der 

Oberfinanzdirektion Köln 
auf die Oberfinanzdirektion Düsseldorf 

Vom 17. Juli 1998 

Aufgrund des § 8 Abs. 3 des Finanzverwaltungsgesetzes 
in der Fassung des Gesetzes vom 30. August 1971 (BGBI. I 
S. 1426), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 1998 

(BGB!. I S. 845), in Verbindung mit § 1 der Verordnung 
über die Ennächtigung des Finanzministers zum Erlaß 
von Rechtsverordnungen im Bereich der Finanzverwal­
tung vom 14. Juli 1987 (GV. NW. S. 270) wird im Benehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen verordnet: 

§1 

Die Aufgaben der Oberfinanzdirektion Köln nach § 8 
Abs. 6 des Finanzverwaltungsgesetzes (Besitz- und Ver­
kehrsteuerabteilung) und nach § 8 Abs. 2 Satz 2 des 
Finanzverwaltungsgesetzes (Bauabteilung) werden auf 
die Oberfinanzdirektion Düsseldorf übertragen. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1998 in Kraft. 

Düsseldorf, den 17. Juli 1998 

7122 

Der Finanzminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Heinz Schleußer 

- GV. NW. 199B S. 478. 

Bekanntmachung 
des Inkrafttretens des Staatsvertrages 

zwischen dem Freistaat Sachsen 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über die Zugehörigkeit der Wirtschaftsprüfer 
und der vereidigten Buchprüfer 

des Freistaates Sachsen 
zum Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer 

und der vereidigten Buchprüfer 
im Lande Nordrhein-Westaflen 

Vom 10. Juli 1998 

Nachdem die vom Freistaat Sachsen und dem Land 
Nordrhein-Westfalen ausgefertigten Ratifikationsurkun­
den am 22./29. Juni 1998 ausge'tauscht wurden, ist der 
Staatsvertrag gemäß Artikel 8 Absatz 1 am 1. Juli 1998 in 
Kraft getreten. 

Düsseldorf, den 10. Juli 1998 

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(L. S.) Wolfgang Clement 

- GV. NW. 1998 S. 478. 

7123 
_ Zweite Verordnung 

zur Anderung der Zweiten Berufsbildungs­
Zuständigkeitsverordnug 

Vom 7. Juli 1998 

Aufgrund des § 5 Abs. 3 Satz 1 des Landesorganisa­
lionsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NW. S. 421), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. März 1996 (GV. NW. 
S. 136), wird nach Anhörung des Ausschusses für Innere 
Verwaltung, des Rechtsausschusses und des Sportaus­
schusses des Landtags verordnet: 

Artikel 1 

Die Zweite Berufsbildungs-Zuständigkeitsverordnung 
vom 3. Dezember 1991 (GV. NW. S. 553), geändert durch 
Verordnung vom 1. Dezember 1992 (GV. NW. S. 518), wird 
wie folgt geändert: 
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1. § 1 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Nummer2 wird folgende neue Nummer2a 

eingefügt: 

,,2 a. in dem neugeordneten Ausbildungsberuf Ju­
stizfachangestellter/ Justizfachangestellte 

a) in den Fällen der §§ 41, 56 und 58 der 
Präsident des Oberlandesgerichts Hamm 

b) im übrigen die Präsidenten der Oberlandes­
gerichte" , 

b) Nummer 7 erhält folgende Fassung: 
,,7. In dem Ausbildungsberuf Fachangestellterl 

Fachangestellte für Bäderbetriebe die Bezirks­
regierung Düsseldorf," 

c) Nummer 8 erhält folgende Fassung: 
,,8. In dem Ausbildungsberuf Fachangestellter! 

Fachangestellte für Medien- und Informations­
dienst.e die Bezirksregierung Köln," 

2. In § 3 wird nach Nummer 3 folgende neue Nummer 3 a 
eingefügt: 

,,3a. für den neugeordneten Ausbildungsberuf Justiz­
fachangestellter/ Justizfachangestellte die Präsi­
denten der Oberlandesgerichte," 

Artike12 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 7. Juli 1998 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Wolfgang element 

Der Minister für Wirtschaft 
und Mittelstand, Technologie und Verkehr 

B. Hombach 

- GV. NW. 1998 S. 478. 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 16. Anderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Arnsberg, 

Teilabschnitt Oberbereich Siegen 
Vom 17. April 1998 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Arns­
berg hat in seiner ~itzung am 25. September 1997 die 
Aufstellung der 16. Änderung des Gebietsentwicklungs­
planes für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt 
Oberbereich Siegen im Bereich der Gemeinde Finnent­
rop, beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 17. April 1998 -
VI B 1- 60.21.17 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Juni 1994 (GV. NW. S. 474) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt. 

Gemäß § 16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden 
die in der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes 
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla­
nung. 

Die 16. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbe­
reich Siegen, wird beim Ministerium für Umwelt, Raum­
ordnung und Landwirtschaft (Landesplanungsbehörde) 
in Düsseldorf, bei der Bezirksregierung Arnsberg (Be-

zirksplanungsbehörde), beim Kreis Olpe sowie bei der 
Gemeinde Finnentrop zur Einsicht für jedermann nieder­
gelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord­
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt 
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Form vorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei­
tung und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwick­
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung 
Amsberg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 14. Juli 1998 

Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Ringel 

- GV. NW. 1998 S. 479. 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 3. Anderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Arnsberg, 

Teilabschnitt Oberbereich Dortmund 
- östlicher Teil -

(Kreis SoesUHochsauerlandkreis) 
Vom U. Mai 1998 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Ams­
berg hat in seiner Sitzung am 6. März 1997 die Aufstellung 
der 3. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereich 
Dortmund - östlicher Teil- (Kreis SoestlHochsauerland­
kreis) im Bereich der Stadt Brilon, beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 11. Mai 1998 -
VI B 1 - 60.19.07 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Juni 1994 (GV. NW. S. 474) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt. 

Gemäß § 16.Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden 
die in der Anderung des Gebietsentwicklungsplanes 
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla­
nung. 

Die 3. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Amsberg, Teilabschnitt Oberbe­
reich Dortmund - östlicher Teil - (Kreis SoestlHoch­
sauerlandkreis), wird beim Ministerium für Umw~lt, 
Raumordnung und Landwirtschaft (Landesplanungsbe­
hörde) in Düsseldorf, bei der Bezirksregierung Arnsberg 
(Bezirksplanungsbehörde), beim Landrat des Hochsauer­
landkreises sowie bei der Stadt Brilon zur Einsicht für 
jedermann niedergelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord­
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt 
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsges4:'tzes und der aufgrund dieses 
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Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei­
tung und Aufstellung der Anderung des Gebietsentwick­
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung 
Amsberg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 8. Juli 1998 

223 

Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes N ordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Ringel 

- GV. NW. 1998 S. 479. 

Verordnung 
über die Studentenwerke 

als Ämter für Ausbildungsförderung 

Vom 20. Juli 1998 

Aufgrund des § 1 Abs. 2 des Ausführungsgesetzes zum 
Bundesausbildungsförderungsgesetz vom 30. Januar 1973 
(GV. NW. S. 57), zuletzt geändert durch Artikel II des 
Gesetzes zur Änderung des Studentenwerksgesetzes vom 
14. Dezember 1993 (GV. NW. S. 992), wird verordnet: 

§ 1 

(1) Für die Hochschulen und die in Absatz 2 genannten 
Einrichtungen im Lande Nordrhein-Westfalen nehmen 

1. das Studentenwerk Aachen, 
2. das Studentenwerk Bielefeld, 
3. das Akademische Förderungswerk Bochum, 
4. das Studentenwerk Bonn, 
5. das Studentenwerk Dortmund, 
6. das Studentenwerk Düsseldorf, 
7. das Studentenwerk DUisburg, 
8. das Studentenwerk Essen, 
9. das Kölner Studentenwerk, 

10. das Studentenwerk Münster, 
11. das Studentenwerk Paderbom, 
12. das Studentenwerk Siegen, 
13. das Hochschul-Sozialwerk Wuppertal 

die Aufgaben der Ämter für Ausbildungsförderung wahr. 

(2) Die Studentenwerke nehmen die Aufgaben des 
Amtes für Ausbildungsförderung jeweils für folgende 
Hochschulen bzw. Hochschuleinrichtungen wahr: 

1. Zu Absatz 1 Nr. 1 

Studentenwerk Aachen 
für Technische Hochschule Aachen, 
Fachhochschule Aachen, 
Hochschule für Musik Köln, Abteilung Aachen, 
Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, 
Abteilung Aachen. 

2. Zu Absatz 1 Nr. 2 
Studenten werk Bielefeld 

für Universität Bielefeld, 
Fachhochschule Bielefeld, 
Fachhochschule Lippe in Lemgo, 
Hochschule für Musik Detmold ohne die Abteilun­
gen Dortmund und Münster, 

Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen 
Kirche von Westfalen in Herford, 
Kirchliche Hochschule Bethe!. 

3. Zu Absatz 1 Nr. 3 

Akademisches Förderungswerk Bochum 

für Universität Bochum, 
Universität WittenlHerdecke, 
Fachhochschule Bochum, 
Fachhochschule Gelsenkirchen in Gelsenkirchen, 
Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfa­
len-Lippe in Bochwn, 
Technische Fachhochschule Georg Agricula der 
DMT in Bochum, 
Westfälische Schauspielschule Bochum. 

4. Zu Absatz 1 Nr. 4 

8tudentenwerk Bonn 

für Universität Bonn, 
Philosophisch-Theologische Hochschule SVD, St. 
Augustin, 
Fachhochschule für das öffentliche Bibliothekswe­
sen Bonn des Borromäusvereins e. V., 
Fachhochschule Rhein-Sieg in Sankt Augustin. 

5. Zu Absatz 1 Nr. 5 

8tudentenwerk Dortmund 

für die Universität Dortmund, 
Fernuniversität-Gesamthochschule in Hagen, 
Fachhochschule Dortmund, 
Märkische Fachhochschule in Iserlohn, 
Hochschule für Musik Detmold, Abteilung Dort­
mund, 
International School of Management (18M) GmbH 
in Dortmund. 

6. Zu Absatz 1 Nr. 6 

Studentenwerk Düsseldorf 
für Universität Düsseldorf, 
Kunstakademie Düsseldorf, 
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf, 
Fachhochschule Düsseldorf, 
Fachhochschule Niederrhein in Krefeld. 

7. Zu Absatz 1 Nr. 7 

Studentenwerk Duisburg 

für Universität-Gesamthochschule DUisburg, 
Folkwang-Hochschule Essen, Abteilung Duisburg. 

8. Zu Absatz 1 Nr. 8 

Studentenwerk Essen 

für Universität-Gesamthochschule Essen, 
Folkwang-Hochschule Essen ohne die Abteilung 
Duisburg, 
Fachhochschule für Ökonomie und Management in 
Essen. 

9. Zu Absatz 1 Nr. 9 

Kölner Studentenwerk 

für Universität Köln, 
Deutsche Sporthochschule Köln, 
Kunsthochschule für Medien Köln, 
Hochschule für Musik Köln ohne die Abteilung 
Aachen und Wuppertal, 
Fachhochschule Köln, 
Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, 
Abteilung Köln, 
Rheinische Fachhochschule e. V. Köln, 
Fachhochschule der Wirtschaft - Private Fach­
hochschule für das Duale Studium - in Paderbom, 
Abteilung Bergisch Gladbacb. 
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10. Zu Absatz 1 Nr. 10 

Studenten werk Münster 

für Universität Münster, 
Kunstakademie Münster, 
Hochschule für Musik Detmold, Abteilung Mün­
ster, Fachhochschule Münster, 
Philosophisch-Theologische Hochschule der Fran­
ziskaner und Kapuziner in Münster, 
Fachhochschule Münster, 
Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, 
Abteilung Münster. 

11. Zu Absatz 1 Nr. 11 

Studentenwerk Paderbom 

für Universität-Gesamthochschule Paderbom, 
Theologische Fakultät Paderbom, 
Fachhochschule der Wirtschaft - Private Fach­
hochschule für das Duale Studium - in Paderbom, 
Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, 
Abteilung Paderborn. 

12. Zu Absatz 1 Nr. 12 

Studentenwerk Siegen 

für Universität-Gesamthochschule Siegen. 

13. Zu Absatz 1 Nr. 13 

Hochschul-Sozialwerk Wuppertal 

für Universität-Gesamthochschule Wuppertal, 
Hochschule für Musik: Köln, Abteilung Wuppertal, 
Kirchliche Hochschule Wuppertal. 

§2 

Ist für eine im Lande Nordrhein-Westfalen gelegene 
Hochschule (Hochschuleinrichtung) das zuständige Amt 
für Ausbildungsförderung nach § 1 nicht bestimmt, 
werden die Aufgaben des Amtes für Ausbildungsförde­
rung von dem örtlich nächstgelegenen Studentenwerk 
r. ach § 1 Abs. 1 wahrgenommen. 

§3 
Diese Verordnung tritt am 1. September 1998 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Verorgnung über die Zuständigkeit 
c er Hochschulen, die als Amter für Ausbildungsförde­
rung tätig werden, vom 12. Januar 1981 (GV. NW. S. 34) 
.a ußer Kraft. 

Düsseldorf, den 20. Juli 1998 

232 

Für die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung, 
Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 
für Bauen und Wohnen 

Dr. Michael Vesper 

- GV. NW. 1998 S. 480. 

Feuerungsverordnung - FeuVO NW -*) 

Vom 21. Juli 1998 

Auf Grund des § 85 Abs. 1 Nm. 1, 4 und 5 sowie Abs. 7 
der Landesbauordnung (BauO NW) vom 7. März 1995 
(GV. NW. S. 218) wird nach Anhörung des Ausschusses 
Ur Städtebau und Wohnungswesen des Landtags verord­
net: 

-I Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 8311891EWG des Rates vom 
28. März 19&3 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen 
und technischen Vorschriften (AbI. EG Nr. L 109 S. 8), zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 941101EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. März 1996 (AbI. EG Nr. L 100 S. 30), sind beachtet worden. 

§ 1 
§ 2 
§ :J 
§ 4 
§ 5 
§ 6 

§ 7 
§ 8 

§ 9 

§ 10 

§11 

§ 12 
§ 13 

§ 14 
§ 15 

Inhaltsübersicht 
Einschränkung des Anwendungsbereichs 
Begriffe 
Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten 
Aufstellung von Feuerstätten 
Aufstellräume für Feuerstätten 
Heizräume 
Abgasanlagen 
Abstände von Abgasanlagen zu brennbaren Bau­
teilen sowie zu Fenstern 
Höhe der MündungE~n von Schornsteinen und Ab­
gasleitungen über Dach 
Aufstellung von Wärmepumpen, Blockheizkraft­
werken und Verbrennungsmotoren 
Abführung der Ab-· oder Verbrennungsgase von 
Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken und Ver­
brennungsmotoren 
Brennstofflagerung in Brennstofflagerräumen 
Brennstofflagerung außerhalb von Brennstoffla­
gerräumen 
Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen 
Inkrafttreten 

§ 1 
Einschränkung 

des Anwendungsbereichs 

Für Feuerstätten, Wärmepumpen und Blockheizkraft­
werke gilt die Verordnung nur, soweit diese Anlagen der 
Beheizung von Räumen oder der Warmwasserversorgung 
dienen oder Gas-Haushalts-Kochgeräte sind. 

§2 
Begriffe 

(1) Als Nennwärmeleist'Lmg gilt 

1. die auf dem Typenschild der Feuerstätte angegebene 
Leistung, 

2. die in den Grenzen des auf dem Typenschild angege­
benen Wänneleistungsbereiches fest eingestellte höch­
ste Leistung der Feuerstätte oder 

3. bei Feuerstätten ohne Typenschild die nach der aus 
dem Brennstoffdurchsatz mit einem Wirkungsgrad 
von 80% ermittelte Leistung. 

(2) Gesamtnennwärmeleistung ist die Summe der 
Nennwärmeleistungen der Feuerstätten, die gleichzeitig 
betrieben werden können. 

§ 3 
Verbrennungsluftversorgung 

von Feuerstätten 

(1) Für raumluftabhängige Feuerstätten mit einer Ge­
samtnennwänneleistung bis zu 35 kW gilt die Verbren­
nungsluftversorgung als nachgewiesen, wenn die Feuer­
stätten in einem Raum aufgestellt sind, der 

1. mindestens eine Tür ins Freie oder ein Fenster, das 
geöffnet werden kann (Räume mit Verbindung zum 
Freien) und einen Rauminhalt von mindestens 4 m3 je 
1 kW Gesarntnennwärmeleistung hat, 

2. mit anderen Räumen mit Verbindung zum Freien nach 
Maßgabe des Absatzes 2 verbunden ist (Verbrennungs­
luftverbund) oder 

3. eine ins Freie führende Öffnung mit einem lichten 
Querschnitt von mindestens 150 cm2 oder zwei Öffnun­
gen von je 75 cm2 oder Leitungen ins Freie mit 
strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten hat. 

(2) Der Verbrennungsluftverbund im Sinne des Absat-
zes 1 Nr. 2 zwischen dem Aufstellraum und Räumen mit 
Verbindung zum Freien muß durch Verbrennungsluftöff­
nungen von mindestens 150 cmZ zwischen den Räumen 
hergestellt sein. Bei der Aufstellung von Feuerstätten in 
Nutzungseinheiten, wie Wohnungen, dürfen zum Ver­
brennungsluftverbund nur Räume derselben Wohnung 
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oder Nutzungseinheit gehören. Der Gesamtrawninhalt 
der Räume, die zum Verbrennungsluftverbund gehören, 
muß mindestens 4 m3 je 1 kW Gesamtnennwänneleistung 
der Feuerstätten betragen. Räume ohne Verbindung zum 
Freien sind auf den Gesamtrauminhalt nicht anzurech­
nen. 

(3) Für raumluftabhängige Feuerstätten mit einer Ge­
samtnennwänneleistung von mehr als 35 kW und nicht 
mehr als 50 kW gilt die Verbrennungsluftversorgung als 
nachgewiesen, wenn die Feuerstätten in Räumen aufge­
stellt sind, die die Anforderungen nach Absatz 1 Nr. 3 
erfüllen. 

(4) Für raumluftabhängige Feuerstätten mit einer Ge­
samtnennwärmeleistung von mehr als 50 kW gilt die 
Verbrennungsluftversorgung als nachgewiesen, wenn die 
Feuerstätten in Räumen aufgestellt sind, die eine ins 
Freie führende Öffnung oder Leitung haben. Der Quer­
schnitt der Öffnung muß mindestens 150 cm2 und für jedes 
über 50 kW Nennwärmeleistung hinausgehende kW 
Nennwänneleistung 2 cm2 mehr betragen. Leitungen 
müssen strömungstechnisch äquivalent bemessen sein. 
Der erforderliche Querschnitt darf auf höchstens zwei 
Öffnungen oder Leitungen aufgeteilt sein. 

(5) Verbrennungsluftöffnungen und -leitungen dürfen 
nicht verschlossen oder zugestellt werden, sofern nicht 
durch besondere Sicherheitseinrichtungen geWährleistet 
ist, daß die Feuerstätten nur bei geöffnetem Verschluß 
betrieben werden können. Der erforderliche Querschnitt 
darf durch den Verschluß oder durch Gitter nicht verengt 
werden. 

(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 kann für 
raumluftabhängige Feuerstätten eine ausreichende Ver­
brennungsluftversorgung auf andere Weise nachgewiesen 
werden. 

(7) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Gas-Haushalts­
Kochgeräte. Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für offene 
Kamine. 

§ 4 
Aufstellung von Feuerstätten 

(1) Feuerstätten dürfen nicht aufgestellt werden 

L in Treppenräumen, außer in Wohngebäuden mit nicht 
mehr als zwei Wohnungen, 

2. in notwendigen Fluren, 

3. in Garagen, ausgenommen raumluftunabhängige Gas­
feuerstätten, die innerhalb der Garagen nicht wärmer 
als 300 oe werden können. 

(2) Raumluftabhängige Feuerstätten dürfen in Räumen, 
Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer 
Größe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie 
Lüftungs- oder Wannluftheizungsanlagen, Dunstabzugs­
hauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur 
aufgestellt werden, wenn 

1. ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der 
luftabsaugenden Anlagen durch Sicherheitseinrich­
tungen verhindert wird, 

2. die Abgasabführung durch besondere Sicherheitsein­
richtungen überwacht wird, 

3. die Abgase der Feuerstätten über die luftabsaugenden 
Anlagen abgeführt werden oder 

4. durch die Bauart oder die Bemessung der luftabsau­
genden Anlagen sichergestellt ist, daß kein gefährli­
cher Unterdruck entstehen kann. 

(3) Raumluftabhängige Gasfeuerstätten mit Strö­
mungssicherung mit einer Nennwärmeleistung von mehr 
als 7 kW dürfen in Wohnungen und Nutzungseinheiten 
vergleichbarer Größe nur aufgestellt werden, wenn durch 
besondere Einrichtungen an den Feuerstätten sicherge­
stellt ist, daß Abgase in gefahrdrohender Menge nicht in 
den Aufstellraum eintreten können. Das gilt nicht für 
Feuerstätten, deren Aufstellräume ausreichend gelüftet 
sind und gegenüber anderen Räumen keine Öffnungen, 
ausgenommen Öffnungen für Türen, haben; die Türen 
müssen dicht- und selbstschließend sein. 

(4) Gasfeuerstätten ohne Flammenüberwachung dürfen 
nur in Räumen aufgestellt werden, bei denen durch 
mechanische Lüftungsanlagen Sichergestellt ist, daß 
während des Betriebes der Feuerstätten stündlich minde­
stens ein fünffacher Luftwechsel sichergestellt ist; für 
Gas-Haushalts-Koch/:eräte genügt ein Außenluftvolu­
menstrom von 100 m Ih. 

(5) Gasfeuerstätten nach § 43 Abs. 6 Nr. 3 BauO NW 
ohne Abgasanlage dürfen in Räumen nur aufgestellt 
werden, wenn die besonderen Sicherheitseinrichtungen 
der Feuerstätten verhindern, daß die Kohlenmonoxid­
Konzentration in den Aufstellräumen einen Wert von 
30 ppm überschreitet. 

(6) Brennstaffleitungen müssen unmittelbar vor in 
Räumen aufgestellten Gasfeuerstätten mit einer Vorrich­
tung ausgerüstet sein, die 

1. bei einer äußeren thermischen Beanspruchung von 
mehr als 100°C die weitere Brennstoffzufuhr selbsttä­
tig absperrt und 

2. 50 beschaffen ist, daß bis zu einer Temperatur von 
650°C über einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten 
nicht mehr als 30 lJh, gemessen als Luftvolumenstrom, 
durch- oder ausströmen können. 

Dies gilt nicht, wenn die Gasfeuerstätten bereits ent­
sprechend ausgerüstet sind. 

(7) Feuerstätten für Flüssiggas (Propan, Butan und 
deren Gemische) dürfen in Räumen, deren Fußboden an 
jeder Stelle mehr als 1 m unter der Geländeoberfläche 
liegt, nur aufgestellt werden, wenn 

1. die Feuerstätten eine Flammenüberwachung haben 
und 

2. sichergestellt ist, daß auch bei abgeschalteter Feue­
rungseinrichtung Flüssiggas aus den im Aufstellraum 
befindlichen Brennstoffleitungen in gefahrdrohender 
Menge nicht austreten kann oder über eine mechani­
sche Lüftungsanlage sicher abgeführt wird. 

(8) Feuerstätten mü:ssen von Bauteilen aus brennbaren 
Baustoffen und von Einbaumöbeln so weit entfernt oder 
so abgeschirmt seip, daß an diesen bei Nennwärmelei-, 
stung der Feuerstätten keine höheren Temperaturen als 
85 oe auftreten können. Andernfalls muß ein Abstand von 
mindestens 40 cm eingehalten werden. 

(9) Vor den Feuerungsöffnungen von Feuerstätten für 
feste Brennstoffe sind Fußböden aus brennbaren Bau­
stoffen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustof­
fen zu schützen. Der Belag muß sich nach vorn auf 
mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm über 
die Feuerungsöffnung hinaus erstrecken. 

(10) Bauteile aus brennbaren Baustoffen müssen von 
den Feuerraumöffnungen offener Kamine nach oben und 
nach den Seiten einen Abstand von mindestens 80 cm 
haben. Bei Anordnung eines beiderseits belüfteten Strah­
lungsschutzes genügt ein Abstand von 40 cm. 

§ 5 
Aufstellräume für Feuerstätten 

(1) Feuerstätten mit einer Gesamtnennwärmeleistung 
von mehr als 50 kW dürfen nur in Räumen aufgestellt 
werden, 

1. die nicht anderweitig genutzt werden, ausgenommen 
zur Aufstellung von Wärmepumpen, Blockheizkraft­
werken, ortsfesten Verbrennungsmotoren sowie zur 
Lagerung von Brennstoffen, 

2. die gegenüber anderen Räumen keine Öffnungen, 
ausgenommen Öffnungen für Türen, haben, 

3. deren Türen dicht- und selbstschließend sind und 

4. die gelüftet werden können. 

In den Räumen nach Satz 1 dürfen jedoch Feuerstätten 
für feste Brennstoffe nur aufgestellt werden, wenn deren 
Gesamtnennwärmeleistung nicht mehr als 50 kW beträgt. 

(2) Brenner und Brennstoffördereinrichtungen der 
Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brennstoffe mit 
einer Gesamtnennwärmeleistung von mehr als 50 kW 
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müssen durch einen außerhalb des Aufstellraumes ange­
()rdneten Schalter (Notschalter) jederzeit abgeschaltet 
werden können. Neben dem Notschalter muß ein Schild 
mit der Aufschrift "NOTSCHALTER - FEUERUNG" 
uorhanden sein. 

(3) Wird in dem Aufstellraum Heizöl gelagert oder ist 
der Raum für dte Heizöllagerung nur vom Aufstellraum 
~:ugänglich, muß die Heizölzufuhr von der Stelle des 
Notschalters aus durch eine entsprechend gekennzeich­
nete Absperreinrichtung unterbrochen werden können. 

(4) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Feuerstätten 
cLuch in anderen Räumen aufgestellt werden, wenn 

1. sie der Beheizung nur des Aufstellraumes dienen und 
die Feuerstätten sicher betrieben werden können oder 

.!.. diese Räume in freistehenden Gebäuden liegen, die 
allein dem Betrieb der Feuerstätten sowie der Brenn­
stofflagerung dienen. 

§ 6 
Heizräume 

(1) Feuerstätten für feste Brennstoffe mit einer Gesamt­
nennwärmeleistung von mehr als 50 kW dürfen nur in 
besonderen Räumen (Heizräumen) aufgestellt werden; § 5 
Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. Die Heizräume dürfen 
1. nicht anderweitig genutzt werden, ausgenommen zur 

Aufstellung von Wännepumpen, Blockheizkraftwer­
ken und ortsfesten Verbrennungsmotoren sowie zur 
Lagerung von Brennstoffen, und 

:1. mit Aufenthaltsräumen, ausgenommen solche für das 
Betriebspersonal, sowie mit Treppenräumen notwen­
diger Treppen nicht in unmittelbarer Verbindung 
stehen. 
In Heizräumen dürfen auch Feuerstätten für flüssige 

lmd gasfönnige Brennstoffe aufgestellt sein; § 5 Abs. 2 gilt 
Entsprechend. 

(2) Heizräume müssen 

1. mindestens einen Rauminhalt von 8 m3 und eine lichte 
Höhe von 2 m, 

2. einen Ausgang, der ins Freie oder in einen Flur führt, 
der die Anforderungen an notwendige Flure erfüllt, 
und 

3. Türen, die in Fluchtrichtung auischlagen, 
1:.aben. 

(3) Wände, ausgenommen nichttragende Außenwände, 
t:nd Stützen von Heizräumen sowie Decken über und 
t:nter ihnen müssen feuerbeständig sein. Deren Öffnun­
gen müssen, soweit sie nicht unmittelbar ins Freie führen, 
mindestens feuerhemmende und selbstschließende Ab­
schlüsse haben. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
Trennwände zwischen Heizräumen und den zum Betrieb 
der Feuerstätten gehörenden Räumen, wenn diese Räume 
die Anforderungen der Sätze 1 und 2 erfüllen. 

(4) Heizräume müssen zur Raumlüftung jeweils eine 
obere und eine untere Öffnung ins Freie mit einem 
querschnitt von mindestens je 150 cm2 oder Leitungen ins 
F'reie mit strömungstechnisch äquivalenten Querschnit­
t·,m haben. Der Querschnitt einer Öffnung oder Leitung 
darf auf die Verbrennungsluftversorgung nach § 3 Abs. 4 
angerechnet werden. 

(5) Lüftungsleitungen für Heizräume müssen eine 
F'euerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten ha­
ben, soweit sie durch andere Räume führen, ausgenom­
men angrenzende, zum Betrieb der Feuerstätten gehö­
rende Räume, die die Anforderungen nach Absatz 3 
Sätze 1 und 2 erfüllen. Die Lüftungsleitungen dürfen mit 
anderen Lüftungsanlagen nicht verbunden sein und nicht 
der Lüftung anderer Räume dienen. 

(6) Lüftungsleitungen, die der Lüftung anderer Räume 
dienen, müssen, soweit sie durch Heizräume führen, 

1. eine Feuerw-iderstandsdauer von mindestens 90 Minu­
ten oder selbsttätige Absperrvorrichtungen für eine 
Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten 
haben und 

2. ohne Öffnungen sein. 

§ 7 
Abgasanlagen 

(1) Abgasanlagen müssen nach lichtem Querschnitt und 
Höhe, soweit erforderlich auch nach Wärmedurchlaßwi­
derstand und innerer Oberfläche, so bemessen sein, daß 
die Abgase bei allen bestimmungsgemäßen Betriebszu­
ständen ins Freie abgeführt werden und gegenüber 
Räumen kein gefährlicher überdruck auftreten kann. 

(2) Die Abgase von Feuerstätten für feste Brennstoffe 
müssen in Schornsteine, die Abgase von Feuerstätten für 
flüssige oder gasfönnige Brennstoffe dürfen auch in 
Abgasleitungen eingeleitet werden. 

(3) Mehrere Feuerstätten dürfen an einen gemeinsamen 
Schornstein, an eine gemeinsame Abgasleitung oder an 
ein gemeinsames Verbindungsstück nur angeschlossen 
werden, wenn 

1. durch die Bemessung nach Absatz 1 die Ableitung der 
Abgase für jeden Betriebszustand sichergestellt ist, 

2. bei Ableitung der Abgase unter überdruck die über­
tragung von Abgasen zwischen den Aufstellräumen 
und ein Austritt von Abgasen über nicht in Betrieb 
befindliche Feuerstätten ausgeschlossen sind und 

3. bei gemeinsamer Abgasleitung die Abgasleitung aus 
nichtbrennbaren Baustoffen besteht oder eine Brand­
übertragung zwischen den Geschossen durch selbsttä­
tige Absperrvorrichtungen oder andere Maßnahmen 
verhindert wird. 

(4) Luft-Abgas-Systeme sind zur Abgasabführung nur 
zulässig, wenn sie getrennte Luft- und Abgasschächte 
haben. An diese Systeme dürfen nur raumluitunabhän­
gige Gasfeuerstätten angeschlossen werden. deren Bauart 
sicherstellt, daß sie für diese Betriebsweise geeignet sind. 

(5) In Gebäuden muß jede Abgasleitung, soweit sie 
Geschosse überbrückt, in einem eigenen Schacht ange­
ordnet sein. Die Anordnung mehrerer Abgasleitungen in 
einem gemeinsamen Schacht ist zulässig, wenn 

1. die Abgasleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen, 

2. die zugehörigen Feuerstätten in demselben Geschoß 
aufgestellt sind oder 

3. eine Brandübertragung zwischen den Geschossen 
durch selbsttätige Absperrvorrichtungen oder andere 
Maßnahmen verhindert wird. 

Die Schächte müssen eine Feuerwiderstandsdauer von 
mindestens 90 Minuten, in Wohngebäuden geringer Höhe 
von mindestens 30 Minuten haben. Satz 1 gilt nicht für 
Abgasleitungen, die eine Feuerwiderstandsdauer von 
mindestens 90 Minuten, in Wohngebäuden geringer Höhe 
von mindestens 30 Minuten haben. 

(6) Schornsteine müssen 

1. gegen Rußbrände beständig sein, 

2. in Gebäuden, soweit sie Geschosse überbrücken, eine 
Feue:rv.riderstandsdauer von mindestens 90 Minuten 
haben, 

3. unmittelbar auf dem Baugrund gegründet oder auf 
einem feuerbeständigen Unterbau errichtet sein; es 
genügt ein Unterbau aus nichtbrennbaren Baustoffen 
für Schornsteine in Gebäuden geringer Höhe, für 
Schornsteine, die oberhalb der obersten Geschoßdecke 
beginnen sowie für Schornsteine an Gebäuden, 

4. durchgehend sein; sie dürfen insbesondere nicht durch 
Decken unterbrochen sEdn und 

5. für die Reinigung Öffnungen mit Schornsteinreini­
gungsverschlüssen haben. 

(7) Schornsteine Abgasleitungen und Verbindungs­
stücke, die unter Überdruck betrieben werden, müssen 
innerhalb von Gebäuden 

1. vollständig in vom Freien dauernd gelüfteten Räumen 
liegen, 

2. in Räumen liegen, die § 3 Abs. 1 Nr. 3 entsprechen, oder 
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3. der Bauart nach so beschaffen sein, daß Abgase in 
gefahrdrohender Menge nicht austreten können. 

Für Abgasleitungen genügt, wenn sie innerhalb von 
Gebäuden über die gesamte Länge hinterlüftet sind. 

(8) Verbindungsstücke dürfen nicht in Decken, Wänden 
oder unzugänglichen Hohlräumen angeordnet oder in 
andere Geschosse geführt werden. 

§8 
Abstände 

von Abgasanlagen zu brennbaren Bauteilen 
sowie zu Fenstern 

(1) Schornsteine müssen 

1. von Holzbalken und von Bauteilen entsprechender 
Abmessungen aus brennbaren Baustoffen einen Ab­
stand von mindestens 2 cm, 

2. von sonstigen Bauteilen aus brennbaren Baustoffen 
einen Abstand von mindestens 5 cm 

einhalten. Dies gilt nicht für Schornsteine, die nur mit 
geringer Fläche an Bauteile, wie Fußleisten und Dachlat­
ten, angrenzen. Zwischenräume in Decken- und Dach­
durchführungen müssen mit nichtbrennharen Baustoffen 
geringer Wärmeleitfähigkeit ausgefüllt sein. 

(2) Abgasleitungen außerhalb von Schächten müssen 
von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen einen Abstand 
von mindestens 20 cm einhalten. Es genügt ein Abstand 
von mindestens 5 cm, wenn die Abgasleitungen minde­
stens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Dämmstoffen 
ummantelt sind oder wenn die Abgastemperatur der 
Feuerstätten bei Nennwärmeleistung nicht mehr als 
160 oe betragen kann. 

(3) Verbindungsstücke zu Schornsteinen müssen von 
Bauteilen aus brennbaren Baustoffen einen Abstand von 
mindestens 40 cm einhalten. Es genügt ein Abstand von 
mindestens 10 cm, wenn die Verbindungsstücke minde­
stens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Dämmstoffen 
ummantelt sind. 

(4) Abgasleitungen sowie 
Schornsteinen müssen, soweit 
brennbaren Baustoffen führen, 

Verbindungsstücke zu 
sie durch Bauteile aus 

1. in einem Abstand von mindestens 20 cm mit einem 
Schutzrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen 
oder 

2. in einem Umkreis von mindestens 20 cm mit nicht­
brennbaren Baustoffen geringer Wänneleitfähigkeit 
ummantelt 

sein. Abweichend von Satz 1 Nm. 1 und 2 genügt ein 
Abstand von 5 cm, wenn die Abgastemperatur der 
Feuerstätten bei Nennwänneleistung nicht mehr als 
160 0 e betragen kann oder Gasfeuerstätten eine Strö­
mungssicherung haben 

(5) Abgasleitungen an Gebäuden müssen von Fenstern 
einen Abstand von mindestens 20 cm haben. 

(6) Geringere Abstände als nach den Absätzen 1 bis 4 
sind zulässig, wenn sichergestellt ist, daß an den Bautei­
len aus brennbaren Baustoffen bei Nennwärmeleistung 
der Feuerstätten keine höheren Temperaturen als 85 oe 
auftreten können. 

§ 9 
Höhe 

der Mündungen von Schornsteinen 
und Abgasleitungen über Dach 

(1) Die Mündungen von Schornsteinen und Abgaslei­
tungen müssen 

1. den First um mindestens 40 cm überragen oder von der 
Dachfläche mindestens 1 m entfernt sein; bei rawo­
luftunabhängigen Gasfeuerstätten genügt ein Abstand 
von der Dachfläche von 40 cm, wenn die Gesamtnenn­
wärmeleistung der Feuerstätten nicht mehr als 50 kW 
beträgt und das Abgas durch Ventilatoren abgeführt 
wird, 

2. Dachaufbauten und Öffnungen zu Räumen um minde­
stens 1 m überragen, soweit deren Abstand zu den 
Schornsteinen und Abgasleitungen weniger als 1,5 m 
beträgt, 

3. ungeschützte Bauteile aus brennbaren Baustoffen, 
ausgenommen Bedachungen, wo mindestens 1 m über­
ragen oder von ihnen mindestens 1,5 m entfernt sein, 

4. bei Feuerstätten für feste Brennstoffe in Gebäuden, 
deren Bedachung überwiegend nicht den Anforderun­
gen des § 35 Abs. 1 BauO NW entspricht, am First des 
Daches austreten und diesen um mindestens 80 cm 
überragen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Nm. 1 und 2 können 
weitergehende Anforderungen gestellt werden, wenn Ge­
fahren oder unzumutbare Belästigungen zu befürchten 
sind. 

§ 10 
Aufstellung von Wärmepumpen, 

Blockheizkraftwerken 
und ortsfesten Verbrennungsmotoren 

(1) Für die Aufstellung von 

1. Sorptionswärmepumpen mit feuerbeheizten Austrei-
hem, 

2. Blockheizkraftwerken in Gebäuden und 

3. ortsfesten Verbrennungsmotoren 

gelten § 3 Abs. 1 bis 6 sowie § 4 Abs. 1 bis 8 entsprechend. 

(2) Es dürfen 
1. Sorptionswärmepumpen mit einer Nennwärmelei­

stung der Feuerung von mehr als 50 kW, 
2. Wärmepumpen, die die Abgaswärme von Feuerstätten 

mit einer Gesamtnennwärmeleistung von mehr als 
50 kW nutzen, 

3. Kompressionswärmepumpen mit elektrisch angetrie­
benen Verdichtern mit Antriebsleistungen von mehr 
als 50 kW, 

4. Kompressionswärmepumpen mit Verbrennungsmoto-
ren, 

5. Blockheizkraftwerke in Gebäuden und 

6. ortsfeste Verbrennungsmotoren 
nur in Räumen aufgestellt werden, die die Anforderungen 
nach § 5 erfüllen. 

§ll 
Abführung 

der Ab- oder Verbrennungsgase 
von Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken 

und ortsfesten Verbrennungsmotoren 

(1) Die Verbrennungsgase von Blockheizkraftwerken 
und ortsfesten Verbrennungsmotoren in Gebäuden sind 
durch eigene, dichte Leitungen über Dach abzuleiten. 
Mehrere Verbrennungsmotoren dürfen an eine gemein­
same Leitung angeschlossen werden, wenn die einwand­
freie Abführung der Verbrennungsgase nachgewiesen ist. 
Die Leitungen dürfen außerhalb der Aufstellräume der 
Verbrennungsmotoren nur nach Maßgabe der § 7 Abs. 5 
und 7 sowie § 8 angeordnet sein. 

(2) Die Einleitung der Verbrennungsgase in Schorn­
steine oder Abgasleitungen für Feuerstätten ist nur 
zulässig, wenn die einwandfreie Abführung der Verbren­
nungsgase und, soweit Feuerstätten angeschlossen sind, 
auch die einwandfreie Abführung der Abgase nachgewie­
sen ist. 

(3) Für die Abführung der Abgase von Sorptionswär­
mepumpen mit feuerbeheizten Austreibern und Abgas­
wärmepumpen gelten die §§ 7 bis 9 sowie § 43 Abs. 5 
BauO NW entsprechend. 

§ 12 
Brennstofflagerung in Brennstofflagerräumen 

(1) Je Gebäude oder Brandabschnitt dürfen 
1. feste Brennstoffe in einer Menge von mehr als 15000 kg, 
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:~. Heizöl und Dieselkraftstoff in Behältern mit mehr als 
insgesamt 5000 I oder 

:t Flüssiggas in Behältern mit einem Füllgewicht von 
mehr als insgesamt 14 kg 

nur in besonderen Räumen (Brennstofflagerräumen) ge­
l agert werden, die nicht zu anderen Zwecken genutzt 
werden dürfen. Das Fassungsvermögen der Behälter darf 
insgesamt 100000 I Heizöl oder Dieselkraftstoff oder 
13500 I Flüssiggas je Brennstofflagerraum und 30000 1 
::<'lüssiggas je Gebäude oder Brandabschnitt nicht über­
Bchreiten. 

(2) Wände und Stützen von Brennstofflagerräumen 
:;owie Decken über oder unter ihnen müssen feuerbestän­
dig sein. Durch Decken und Wände von Brennstofflager­
]'äumen dürfen keine Leitungen geführt werden, ausge­
nommen Leitungen, die zum Betrieb dieser Räume erfor­
derlich sind, sowie Heizrohrleitungen, Wasserleitungen 
Ilnd Abwasserleitungen. Türen von Brennstofflagerräu­
men müssen mindestens feuerhemmend und selbstschlie­
ßend sein. Die Sätze 1 und 3 gelten nicht für Trennwände 
:~wischen Brennstofflagerräumen und Heizräumen. 

(3) Brennstofflagerräurne für flüssige Brennstoffe 

l. müssen gelüftet und von der Feuerv.rehr vom Freien 
aus beschäumt werden können, 

:t dürfen nur Bodenabläufe mit Heizölsperren oder 
Leichtflüssigkeitsabscheidern haben und 

:3. müssen an den Zugängen mit der Aufschrift "HEIZ­
ÖLLAGERUNG" oder "DIESELKRAFrSTOFFLA­
GERUNG" gekennzeichnet sein. 

(4) Brennstofflagerräume für Flüssiggas 

l. müssen über eine ständig wirksame Lüftung verfügen, 

:~. dürfen nur mit elektrischen Anlagen ausgestattet sein, 
die den Anforderungen der Vorschriften aufgrund des 
§ 11 des Gerätesicherheitsgesetzes für elektrische 
Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen entspre­
chen, 

:~. dürfen keine Öffnungen zu anderen Räumen, ausge­
nommen Öffnungen für Türen, und keine offenen 
Schächte und Kanäle haben, 

. 1. dürfen mit ihren Fußböden nicht allseitig unterhalb 
der Geländeoberfläche liegen, 

.5. dürfen in ihren Fußböden keine Öffnungen haben und 
I). müssen an ihren Zugängen mit der Aufschrift "FLüS­

SIGGASANLAGE j
' gekennzeichnet sein. 

Nummer 2 gilt auch dann, wenn die Brennstofflager­
:l'äume weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwek­
:ten dienen und in ihrem Gefahrenbereich keine Arbei t­
::lehmer beschäftigt werden. 

§ 13 
Brennstofflagerung 

außerhalb von Brennstofflagerräumen 

(1) In Wohnungen dürfen gelagert werden 

1. Heizöl oder Dieselkraftstoff in einem Behälter bis zu 
100 I oder in Kanistern bis zu insgesamt 40 1, 

2. Flüssiggas in einem Behälter mit einem Füllgewicht 
von nicht mehr als 14 kg, wenn die fußböden allseitig 
oberhalb der Geländeoberfläche liegen und außer 
Abläufen mit Flüssigkeitsverschluß keine Öffnungen 
haben. 

(2) In sonstigen Räumen dürfen Heizöl oder Diesel­
kraftstoff von mehr als 1000 1 und nicht mehr als 5000 I je 
Gebäude oder Brandabschnitt gelagert werden, wenn sie 

1. die Anforderungen des § 5 Abs. 1 erfüllen und 

2. nur Bodenabläufe mit Heizölsperren oder Leichtflüs­
sigkeitsabscheidern haben. 

(3) Sind in den Räumen nach Absatz 2 Feuerstätten 
aufgestellt, müssen diese 

1. außerhalb des Auffangraumes für auslaufenden 
Brennstoff stehen und 

2. einen Abstand von mindestens 1 m zu Lagerbehältern 
für Heizöl oder Dieselkraftstoff haben, soweit nicht ein 
Strahlungsschutz vorhanden ist. 

§ 14 
Flüssiggasanlagen 

und Dampfkesselanlagen 

(1) Druckbehälter für Flüssiggas einschließlich ihrer 
Rohrleitungen (Flüssiggasanlagen) und Dampfkesselan­
lagen müssen weitergehenden Anforderungen der Vor­
schriften aufgrund des § 11 des Gerätesicherheitsgesetzes 
auch dann entsprechen, wenn sie weder gewerblichen 
noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in ihrem 
Gefahrenbereich keine Arbeitnehmer beschäftigt wer­
den. Dies gilt auch für die Vorschriften über die Prüfung 
durch Sachverständige. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
die in den Vorschriften genannten Flüssiggasanlagen und 
Dampfkesselanlagen, auf die diese Vorschriften keine 
An wendung finden. 

(2) Zuständige Behörden im Sinne der Vorschriften 
nach Absatz 1 sind die unteren Bauaufsichtsbehörden. 

§ 15 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün­
dung in Kraft . 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Feue­
rungsverordnung vom 3. Dezember 1975 (GV. NW. S. 676), 
geändert durch Verordnung vom 17. Februar 1984 
(GV. NW. S. 204), außer Kraft. 

Düsseldorf, den 21. Juli 1998 

Der Minister 
für Bauen und Wohnen 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Michael Vesper 

- GV. NW. 1998 S. 481. 
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